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Lieber Nebil
Ich war eben im Begriff, in einer Pa-

fentangelegenheif nach Bern zu schreiben.

Je länger ich mir die Adresse des
bernischen Institutes überlege, desto
wirrer wird mein Kopf, wie Du siehst.
Heiht es nun: Geistiges Amt für
eigentümliche Eidgenossen / Eidgenössisches
Amt für eigentümlichen Geist /
Eigentümliches Amt für geistige Eidgenossen
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I Geistiges Amt für eidgenössisches
Eigentum / Eidgenössisches Amt für
geistiges Eigentum / Geistiges Eigentum
für amtliche Eidgenossen, oder:
Eigentümliches Amt für eidgenössischen
Geist? AB

Ich würde mich an Deiner Stelle unbedingt
für das geistige Eigentum der amtlichen Eidgenossen

entscheiden. Versuch's einmal. Du
bekommst sicher die richtige Antwort. Nebi.

9


	Nie vor Gefahren bleich - - !

